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 Veröffentlicht am 27.05.2004

Norm

KO §210 Abs1 Z1

KO §211

Rechtssatz

Geht der Schuldner keiner Beschäftigung nach und bemüht er sich auch nicht um eine solche, verwirklicht er einen

Dauertatbestand, bis zu dessen Beendigung ein Gläubiger jederzeit ohne Rücksicht auf die Jahresfrist des § 211 Abs 1

KO den Antrag auf vorzeitige Einstellung des Abschöpfungsverfahrens stellen kann.
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8 Ob 103/03k
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